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Tura Peterelli

Aus den Sonderbundstagen:
Remigius Peterelli (1815-1892)

ein volkstiimlicher Politiker im Spannungsfeld der Moderne

Vor einem Jahrhundert
starb Stinderat Remigius Pete-
relli aus dem Oberhalbstein; ein
Politiker, der sich um die Mitte
des letzten Jahrhunderts zu ei-
ner der populirsten politischen
Leitfiguren der katholisch kon-
servativen Biindner entwickelte
und im Volk hohes Ansehen ge-
noss.

Jetzt, anfangs der 90er Jah-
re des 20.Jahrhunderts, stellt
sich die Frage nach Parallelen in
einer geplanten politischen
Konstruktion: vor anderthalb
Jahrhunderten geht es um das
Verhiltnis vom Regionalen zu
einem Nationalstaat — heute um das Verhiltnis vom Nationalstaat zu
einem geeinten Europa. Wie im Fall von Sonderbund und National-
staat wird die Geschichte auch die Frage der Integration der Schweiz
in eine europidische Gemeinschaft beantworten. Im Bewusstsein, dass
die beschriebene Zeit nicht dem Urteil der Wertmassstibe entgeht,
soll im folgenden nach Voraussetzungen und Begebenheiten aus der
Epoche des werdenden Bundesstaates gefragt werden.

Die grossere zeitliche Distanz ist durch den historischen Kon-
text im gleichen Masse einer Relativierung der Ereignisse zutriglich
wie sie dem Erfassen des historischen Zeitempfindens abtraglich ist.

Abb. 1:

Remigius Peterel-
li, 44jahrig.
Olportrat, gemalt
1859 vom Biind-
ner Maler Giovan-
ni Antonio Rizzi
(vgl. BM

Nr. 10/1940,

S. 289-303).
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Versuch einer Skizze

In einer Volkswahl von 1814 votierte Graubiinden fiir einen An-
schluss an die Schweiz — das Oberhalbstein, im Gegensatz zu anderen
katholischen Hochgerichten, bejahte diese Vereinigung!, wohl seine
letzte fortschrittsweisende Haltung des Jahrhunderts. Die Mitglied-
schaft Biindens im neuen eidgendssischen Staatenbund wurde auf
dem Wiener Kongress bekriftigt; allerdings wurden dort auch allfilli-
ge Hoffnungen der Biindner auf eine Riickgewinnung der Untertanen-
lande zerstort. — 1815, als Remigius Peterelli geboren wird, ist Alt Fry
Ritien somit definitiv gestorben. Die Eigenstaatlichkeit Graubiindens
war fuir Peterelli bereits Geschichte; er stand nicht zwischen den Zei-
ten, sondern in der Epoche des Aufbaus, die den Einstieg in die Mo-
derne finden - aber zunichst einmal das entsprechende Instrumenta-
rium dazu suchen musste. Remigius’ Grossonkel nahm 1779 noch am
letzten Hexenprozess Graubiindens teil. (Diese grauenhafte Prozedur
wurde von einem Aussenstehenden dokumentiert, und zufilligerweise
ist uns dieses Dokument erhalten geblieben)?. Der Prozess wurde re-
gelrecht nach der Kriminalordung Karls V. und Brauch der freien Re-
publik Gemeiner Drei Biinde im Hochgericht Oberhalbstein abgehal-
ten (wie es anzunehmen ist und tiblich war auf der Burg in Reams).
Eine Handvoll gewihlter Minner aus dem besagten Hochgericht am-
teten als oberste gerichtliche Instanz und entschied tiber Leben und
Tod. Remigius’ Vater, zeitweiliges Mitglied des dreikdpfigen Kleinen
Rates, bewegte sich in der Zeit des Ubergangs von der selbstindigen
Republik Gemeiner Drei Biinde zum Kanton Graubiinden.

Die souverinen Gerichtsgemeinden wurden in dieser Spanne
aus ihrer anarchischen Selbstherrlichkeit gerissen und in ein neues
Verhiltnis zur Staatlichkeit gezwungen. Ein neu geschaffenes Kanton-
sappelationsgericht beschrinkte die Gerichtssouverinitit; der Gottes-
hausbund kannte bis zu diesem Zeitpunkt keine einheitliche Gesetz-
gebung und somit auch keine einheitliche Rechtsprechung.

Als Remigius Peterellis politische Aktivitit begann, waren jahr-
hundertealte staatliche, wirtschaftliche und geistige Strukturen er-
schiittert - neue mussten entwickelt und geschaffen werden. In einer
Schrift, die er als 26jihriger Bundestatthalter verfasste und die — fiir
die Nachwelt bestimmt — in der Kirchturmspitze seiner Gemeinde Sa-
vognin aufbewahrt wird, gab er seiner vaterlindischen, sozialen, reli-
giosen und moralischen Gesinnung Ausdruck?.

Man begegnet in diesem Schreiben einem aufgeschlossenen und
progressiven Denken, das die Hindernisse des Fortschritts erkennt
und bedauert. (Ein Versuch, die Kantonsverfassung zu modifizieren,
war — in einer kantonalen Abstimmung am 11. Juli 1840 — mit demo-
kratischer Beharrlichkeit verworfen worden, und auch das Oberhalb-
stein hatte die Erneuerung abgelehnt.)*
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Aber steckt wirklich der Bildungs- und Fortschritisgliubiger in thn?

Mitnichten!

Wihrend seiner Studienzeit ist Peterelli zwar mit fortschrittli-
chem Gedankengut konfrontiert worden: zunichst wihrend seiner
Gymnasialzeit in Solothurn, als Mitglied des liberalen Zofingerve-
reins®, sodann in Miinchen und vor allem in Heidelberg, das in der
Spitromantik unter dem Einfluss des deutschen Idealismus zu einem
Zentrum der nationalen Bewegung geworden war.

Aber Peterellis politische Richtung ist von Anfang an festgelegt:
eine der Tradition und der Kurie verpflichtete Haltung, ein Ebenbild
seines niheren politischen Umfeldes, des Hochgerichts, beziehungs-
weise des Kreises Oberhalbstein. Man darf annehmen, dass das Fest-
halten an einer unantastbaren und uneingeschrinkten Gemeindeauto-
nomie das grosse Hindernis fiir den Aufbau eines modernen bandne-
rischen Staatwesens darstellte — und ein solches galt es wohl oder tibel
zu Wege zu bringen.

Dabei ist zu bedenken, dass die gesetzgeberische Hoheit der Ge-
richtsgemeinden erst 1851 einer einheitlichen tbergreifenden Ord-
nung wich. Jeder Schritt in diese Richtung musste auf einem sehr
mithsamen demokratischen Weg erreicht werden. Im Unterschied zur
heutigen Form des Referendums bestimmte bis 1854 nicht die Ge-
samtheit der Biirger tiber Recht und Gesetz, sondern die Gesamtheit
der Gerichtsgemeinden — ein enorm schwerfilliger Wahlmodus, der
Graubiinden ohne Zentralgewalt beinahe unregierbar machte. (Der
1853 im funften Anlauf endlich angenommenen neuen Kantonsver-
fassung hatte das Oberhalbstein als eines der wenigen Gerichte weiter-
hin eine Absage erteilt - entsprechend dem Postulat Peterellis.)

Zu dieser zeitgemissen Verfassung wurde Graubiinden durch
den Schweizerischen Bundesstaat gedringt, da die bisherige Regie-
rungsform mit der Bundesverfassung von 1848 — der damals fort-
schrittlichsten Verfassung Europas — nicht zu vereinen war. Diese
selbst war das Endprodukt des Sonderbundskrieges, einer eher ideel-
len denn konfessionellen Auseinandersetzung: die Konfrontation
konservativer und progressiver Betrachtungsweise.

Der parititische Kanton Graubiinden wurde in dieser Auseinan-
dersetzung auf seine Stabilitit gepriift. Die nicht auf demokratischem
Weg, sondern durch einen Biirgerkrieg entstandene Bundesverfassung
soll hier in der Auseinandersetzung mit dem Sonderbund aus der
Sicht Graubiindens betrachtet werden: Peterellis Parteinahme in der
Sonderbundsangelegenheit ist ein personliches und auch ein Zeitdo-
kument; es ist das Beispiel einer verzweifelten Opposition lokaler und
kantonaler konservativer Krifte gegen den werdenden Bundesstaat.
Hier wird der Versuch unternommen, Peterellis Verhalten in dieser
Zeitphase nachzugehen.
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Nationaler Exkurs

Die politischen Auseinandersetzungen im Vorfeld der Bundes-
verfassung vom 1848 waren Parteikimpfe zwischen den Katholisch-
Konservativen, die an der uneingeschrinkten Souverinitit der Kanto-
ne festhalten wollten und den Freisinnigen, die den Nationalgedanken
verfochten.

Die katholisch-konservativ regierten Kantone schlossen sich
zum sogenannten Sonderbund zusammen und standen in Opposition
zu den liberalen Kantonsregierungen.

Die Aargauer Klosterfrage, die Jesuitenfrage und die Freischaren-
ziige waren in den 1840er Jahren die nationalen Streitfragen, an denen
— de iure - die Belastbarkeit des Bundesvertrages von 1815 gemessen
wurde. De facto waren es provozierte Streitfragen, die sich gegen das
eigentliche Streitobjekt richteten — den Bundesvertrag, beziehungs-
weise die Bundesverfassung. An der Tagsatzung vom 20. Juli 1847 be-
schlossen die iber eine Mehrheit verfiigenden Freisinnigen, der Son-
derbund sei mit dem Bundesvertrag nicht vereinbar und deshalb auf-
zuldsen’. Der Beschluss zu einer gewaltsamen Auflosung des Sonder-
bundes als letzte Konsequenz wurde im Oktober gefasst.

Der Sonderbund: Am 1. November beschlossen die Mitglieder
des Sonderbundes eine Offensive gegen das Tessin. Sie beabsich-
tigten, von diesem Kanton aus tiber Graubiinden nach St. Gallen vor-
zustossen?.

Graubiinden 1847

Im Kleinen Rat und in der Standeskommuission, zu der auch Pe-
terelli gehorte, war — im Gegensatz zum Grossen Rat — das konservati-
ve Element stark vertreten.

In den Grossratsverhandlungen vom Juni zur Tagsatzungsin-
struktion votierten 43 gegen 21 Miglieder fiir die Unvereinbarkeit des
Sonderbundes mit der Bundesverfassung; 38 Mitglieder stimmten fiir,
24 gegen die Entfernung der Jesuiten; zur Aargauer Klosterfrage wurde
auf einen frither getroffenen Tagsatzungbeschluss hingewiesen®.

Als Reaktion auf diesen grossritlichen Beschluss wurde nun in
Biinden eine katholische ausserparlamentarische Opposition aktiv,
die den Rahmen des Legalen zu iibertreten begann. Die Aufregung im
Kanton, besonders unter der katholischen Bevolkerung und vor allem
im Oberhalbstein und im Oberland, ldsst sich in der Presse verfolgen,
wo der Redaktor P. C. Planta, der spitere Stinderatskollege Peterellis,
diesen in Schutz nimmt: «. . . (wenn man) den Herrn Bundesprisiden-
ten Peterelli der demagogischen Umtriebe bezichtigt, so ist das eine
offenbare Anschwirzung. Wir sind gewiss, dass Herr Peterelli alles was
in seinen Kriften liegt tun wird, um ungesetzliche Ausbriiche irgend
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einer Art zu verhindern .. .»1° Ein 50 Jahre spiter verfasster Bericht
einer Zeitzeugin aus Sagogn schildert, wie die Katholiken damals ver-
dichtigt wurden, geheime Versammlungen abzuhalten und Pline zu
schmieden: so sollten z.B. die oberen Oberlinder mit Hilfe der Lugne-
zer die benachbarten Gemeinden tberfallen und vier Orte in Brand
stecken. Auch Flims und Trins sollten brennen. Eine Gesandtschaft
wurde ins Oberhalbstein geschickt, um bei R. Peterelli Rat zu holen!!,
was auf seine Stellung als Ridelsfithrer der oppositionellen Reaktion
ebenso hinweist wie sein folgendes, briefliches Anliegen «. . . an Herrn
Bundesstatthalter Toggenburg oder dessen Bruder», worin der Vor-
schlag gemacht wurde, «. . . eine Petition durch Herrn Landrichter La-
tour dlter ausarbeiten zu lassen»!2. Landrichter P. A. Latour formulier-
te diese Petition, wonach man die Angelegenheit der Waffengewalt ge-
gen den Sonderbund an die Gemeinden ausschreiben sollte, bevor ein
Vorum Biindens an der Tagsatzung abgegeben werde!3. Vor einem
Uberborden der gereizten Stimmung waren die Protestanten auf der
Hut und drohten ihrerseits mit kriegerischen Gegenmassnahmen?!*
«. . .sobald sich im Oberland und Oberhalbstein nur eine Maus mugst
w15

Auch der Grosse Stadtrat von Chur befasste sich in einer ausse-
rordentlichen Sitzung mit den Drohungen der Katholiken, da von
verschiedenen Seiten erwihnt worden war, die katholischen Oberlin-
der, Oberhalbsteiner und Belforter drohten mit dem Vorhaben, zur
Eroftnung des Grossen Rates nach Chur zu kommen, sich hier des
Zeughauses zu bemichtigen und die Behérden gewaltsam zu zwingen,
an der Tagsatzung gegen eine militirische Exekution zu plidieren.
Ratsmitglieder berichteten iber geheime Versammlungen in Tavana-
sa, Lenz, Bonaduz und anderen Orten, welche von gewissen Volksver-
fuhrern und Geistlichen veranstaltet wurden'®. Am 11. und 12. Okto-
ber fand die grundlegende Grossratsitzung statt: gegen die gewaltsame
Auflésung des Sonderbundes dusserte sich zuerst Remigius Peterelli.
Er befiirchtete eine hartnickige und blutige Auseinandersetzung und
wies auf die seiner Meinung nach tatsichlichen Absichten der «Agita-
toren» hin: die Grindung einer einheitlichen Schweiz!'”. Um einen
Biirgerkrieg zu verhindern, wollte er Graubiinden die Rolle eines Ver-
mittlers iibertragen!s.

Mit 38 gegen 27 Stimmen wurde die Gesandtschaft an die Tag-
satzung vom Grossen Rat beauftragt, im dussersten Notfall und falls
alle friedlichen Verhandlungsversuche erfolglos seien, auch fiir die
Anwendung von Gewaltmassnahmen zu stimmen!®. Am 25. Oktober
fasste der Grosse Rat den Beschluss tiber ein Aufgebot katholischer
Milizen des Kantons. Das Corpus catholicum stellte den Antrag, im
Falle eines Truppenaufgebots gegen den Sonderbund, keine Katholi-
ken aufzubieten. Der Grosse Rat beschloss, diesem Begehren, soweit
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als moglich, zu entsprechen?. Unmittelbar vor Kriegsausbruch er-
nannte die eidgendssische Tagsatzung am 21. Oktober Heinrich Du-
four zum General der eidgendssischen Truppen?!. (Johann Ulrich Sa-
lis-Soglio, ein Protestant, war Befehlshaber der Sonderbundstruppen.)

Am 24. Oktober beschloss die Tagsatzung, 50 000 Soldaten auf-
zubieten?2. Am 26. Oktober ordnete die Biindner Regierung an, zwei
reformierte Bataillone und - trotz des Antrages des Corpus’ catholi-
cum - auch ein katholisches zu bilden?. Dass es auch Katholiken gab,
die — aus was fur Grinden auch immer - sich gegen den Sonderbund
stellten, zeigen entsprechende Berichte aus der Presse: «Wie kommt
es, dass die Militirkommission Katholiken, die sich gestellt haben,
ohne irgendwelche Einwendungen zu machen, zuriickwies? Ober-
halbsteiner Substituten von Engadienern und einige Puschlaver ka-
men wohlgemuht hierher, um sich zum II (reformierten) Bataillon zu
stellen. Sie wurden aber zuriickgewiesen . . .»?*. Am 2. November hat-
te sich in Chur die Standeskommission versammelt, als deren Mit-
glied war unter den elf Anwesenden auch Remigius Peterelli dabei.
Das Traktandum war die Einberufung der Bataillone. Die Katholiken
errangen hier einen Teilerfolg, indem beschlossen wurde, nur ein Ba-
taillon aufzubieten und auch keine weiteren auf Pikett zu stellen?s.

Peterelli bemerkte an dieser Sitzung, dass ein anderer Biindner
Gesandter an die Tagsatzung (er meint wahrscheinlich den in der Ge-
sandtschaft ersetzten erzkonservativen Abys) eine Vermittlung mit
den Sonderbuindlern hitte erzielen kénnen.

An der tags darauf fortgefiithrten Sitzung wurde den Katholikan
fiir ihre Bemithungen um die Aufrechterhaltung der Ordnung Aner-
kennung ausgedriickt, so beispielsweise fiir ein Schreiben an den Papst
um die Rickberufung der Jesuiten, sowie fiir die Bitte an den Bischof,
mittels eines Zirkulars die Geistlichen zu ersuchen, das Volk nicht zu
erhitzen?¢. Am gleichen Abend versammelten sich die katholischen
Mitglieder der Standeskommission mit Gesinnungsgenossen in Bona-
duz zu einer Konferenz! «. . . Sie wurde unter besonderer Mitwirkung
des Herrn Bundesprisidenten Peterelli provoziert und war von 20
Mann besucht; (an dieser Konferenz wird einleitend erklirt), . .. der
Zweck der Versammlung sei — da man gegen den nun gefassten Exeku-
tionsbeschluss nichts mehr machen kdénne —, dahin zu trachten, dass
die Katholiken unseres Kantons sowohl vom Obergeneral als auch
von unserer Regierung mit einem Aufgebot zu schonen seien. (Auf
eine Bemerkung um Respektierung des Grossratsbeschlusses wurde
heftig reagiert) . . . besonders (durch) Bundesprisident Peterelli, Bun-
desstatthalter Balzer, Gebriider Toggenburg (und) Landammann Wek-
her . .. Alle diese fiinf Abgeordneten behaupteten mit klaren Worten,
der Exekutionsbeschluss sei ein ungerechter und man habe sich einem
solchen nicht zu fligen. Sie wollen durchaus den Beschluss nicht aner-
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kennen . .. Die Diskussion wurde nach und nach sehr heftig und un-
ter anderem machte Herr Bundesstatthalter Toggenburg den Antrag,
die Konferenz solle sich permanent erkliren und die Kosten vom Cor-
pus catholicum getragen werden . . . (Es wurde) der Antrag gestellt, in
die Gemeinden zu gehen und tiberall Landsgemeinden zu halten, um
dann die Frage dem Volke zur Entscheidung vorzulegen. Ich (Land-
ammann Vieli) erhob mich mit allem Ernst gegen diesen Antrag, den
mir schien der Plan kein anderer zu sein, als durch die Landsgemein-
den das Volk noch mehr zu erhitzen und am Ende gar einen Putsch
gegen die Regierung zu versuchen, denn das Resultat der Landsge-
meinden war so gar nicht zweifelhaft und gerade die fiunf genannten
waren ganz ungewOhnlich erhitzt und Balzer rabiat . . .»27 Von dieser
Konferenz berichtet die Zeitung bereits am 5. November: «In der
Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag soll eine Katholikenkonfe-
renz in Ems (sic!) stattgefunden haben, deren Zweck noch unbekannt
ist. Wir wollen hoffen, dass nichts Unlauteres im Spiele sei; wahrlich,
die Katholiken haben in neuester Zeit alle Ursachen, mit den thnen
zuteil gewordenen bundesviterlichen Riicksichten sehr zufrieden zu
sein.»?8 Der Beschluss der erwihnten Konferenz geht aus dem Brief
eines Beteiligten hervor: «. .. Sollten die Katholiken auf Pikett gestellt
werden oder gar aufgeboten werden, so soll jeder Vorsteher seine Ge-
meinde versammeln und dieselbe anfragen, ob sie die auf Pikettstel-
lung oder das Aufgebot gutheissen wollen. Im verneinenden Falle wird
der Vorsteher sogleich dem Kleinen Rate Anzeige machen, dass die
Katholiken mit Berufung auf die von den katholischen Grossratsdepu-
tierten abgegebenen Erklirungen sich nicht verpflichtet halten, die-
sem Aufgebot Folge zu leisten, dass sie an diesem Kampfe, den sie fiir
ungerecht halten, keinen Anteil nehmen ... Gestern abend hat die
Standeskommission mit sechs gegen fiinf Stimmen die Einberufung
des zweiten Bataillons und die auf Pikettstellung unseres katholischen
beschlossen. Versaumen Sie nicht, unsere Leute mit unserem Be-
schlusse bekannt zu machen.»? An der am 4. November weitergefihr-
ten Versammlung der Standeskommission wurden die Beschliisse des
vorigen Tages aufgehoben durch den Entscheid, das zweite Bataillon
einzuberufen und das dritte auf Pikett zu stellen. Peterelli und Balzer
gaben zu Protokoll, diesem Beschluss nicht beigestimmt zu haben.3¢
Am gleichen Tag erfolgte der Exekutionsbeschluss der Tagsatzung3!,
und die Tessiner Regierung informierte die Biindner Regierung tiber
die Vorfille am Gotthard (Angriff der Urner auf das Gotthardho-
spiz).3? Im Oberland herrschte eine gereizte Stimmung.3? Deshalb ver-
zichtete die Regierung darauf, Truppen nach dem Hochgericht Disen-
tis zu verlegen, das mit dem Sonderbund sympathisierte und korre-
spondierte.’* Remigius Peterelli vertrat den Standpunkt der oberen
Oberlidnder; er war somit alles andere als friedlich gesinnt?® und lisst
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den damaligen?® wie den heutigen Betrachter auf den Gedanken kom-
men, mit dem Sonderbund in Korrespondenz gestanden zu haben.
Um den 14. November fand eine weitere Konferenz von katholischen
politischen Vorstehern in Tiefencastel statt; dabei beschlossen die Ab-
geordneten des Oberhalbsteins und Belforts, Schiesspulver und Ge-
wehre in der Lombardei zu beschaffen. Landammann Cresta, Surava,
sollte dorthin entsandt werden, um den Kauf zu titigen.

Die von den Abgeordneten der Gemeinden unterzeichnete Be-
stellung umfasste folgende Positionen:

Ausser- und Innerbelfort: ein Quantum Pulver und Gewehre,
sig. Jos Balzer und Christ. Amilkar,

Brienz und Surava: 100 Pfund Pulver, 36 Gewehre, sig. Georg
Bossi, Surava;

Alvaneu: 150 Pfund Pulver und 24 Gewehre, sig. Josef Balzer;

Tiefencastel: 15 Gewehre;

Alvaschein: 42 Pfund Pulver und 24 Gewehre;

Mon: 30 Pfund Pulver und 20 Gewehre, sig. Amtslandamman
Simon Gallin, mit dem beiliegenden Betrag von 48 Gulden fur das
Pulver;

Lenz: 100 Pfund Pulver und 25 Gewehre, sig. Gemeindevogt
Gaudenz Willi;

Oberhalbstein: 3 Zentner Pulver und 200 Gewahre, sig. Amts-
statthalter Ant. Scarpatetti. (Die Oberhalbsteiner Bestellung vermerkt
den Vorbehalt der Ratifizierung durch die Gemeinden, sowie bei Bun-
desprisident Peterelli (bei der Durchreise) den Bezug von 200 Gulden,
bestimmt fur den Pulverkauf)?’. Der Sonderbundskrieg war kein bluti-
ger Biirgerkrieg; er wurde beigelegt und der Sonderbund aufgeldst,
noch bevor Graubiinden in die kriegerischen Auseinandersetzungen
hineingezogen wurde (und dabei seine mangelhafte militdrische Aus-
riistung hitte erproben miissen). So sind die Biindner Katholiken
nicht dazu gekommen, ihr bestelltes Pulver zu verschiessen - gegen
wen sie es auch immer abgefeuert hitten.

Nach dem Sonderbundskrieg

Das Treiben gewisser katholischer Politiker wihrend der Ereig-
nisse im Herbst 1847 roch stark nach Ungesetzlichem. Deshalb beauf-
tragte die Regierung bereits im Januar 1848 den Verhorrichter, allfilli-
gen Machenschaften wihrend der Sonderbundszeit nachzugehen:
Ubertretung von Verordnungen des Kleinen Rates; Missachtung der
rechtmissigen Regierungsgewalt; landesverriterische Absichten3®. Aus
der Einvernahme von Zeugen und verdichtigen Personen’® geht her-
vor, dass — wie J. Miiller aus Tiefencastel sagte — Peterelli der Initiant
der Versammlung vom 14. November war, wihrend Landammann




Aus den Sonderbundstagen: Remigius Peterelli (1815-1892) 67

Cresta glaubte, Peterelli habe in der Versammlung den Vorsitz ge-
fuhrt. Diesen Aussagen hilt Peterelli entgegen: «. .. welches Gericht,
welche Gemeinde oder Partikolare sie einberufen habe, wisse er nicht,
er sel von seiner Obrigkeit zu derselben abgeordnet worden.» Man
habe im Oberhalbstein vernommen, dass in verschiedenen Gegenden
des Kantons Waffen und Munition angeschafft wiirden, um dadurch
die grossritlichen Beschliisse beziiglich der Organisation der Land-
wehr auszufithren. Da habe man geglaubt, ein Gleiches tun zu miis-
sen.

Er beteuerte, vor Beginn der Verhandlungen nicht gewusst zu
haben, dass Landammann Cresta geschiftehalber nach Italien reisen
werde. Doch darf man vermuten, dass dies der wahre Grund fur die
Versammlung in Tiefencastei war, diese Annahme wird durch die Aus-
sage von Landammann Cresta erhirtet, das Priasidium (Peterelli) habe
den Vorschlag zur Munitionsbeschaffung in Mailand gemacht.

Landammann G. Bossi sagte aus, der Antrag zur Beschaffung
von Waffen sei von Peterelli, jener zum Kauf von Pulver von Peterelli
und Balzer ausgegangen. Peterelli selbst konnte sich nicht mehr erin-
nern, wer dieses Geschift angeregt hatte. Zur Rechtfertigung des er-
wihnten Geschiftes flihrte Peterelli aus, man habe sich gegen einen
allfilligen Uberfall von Protestanten aus dem Prittigau, aus Davos,
Flims und Trin risten miissen, denn diese hitten auch geriistet und in
Chur Pulver angekauft; es habe tiberhaupt ein Zustand der Anarchie
gedroht und selbst eine Intervention vom Ausland sei nicht auszu-
schliessen gewesen.

Auf die entscheidende Frage beziigiich seiner Korrespendenz
mit dem Sonderbund wihrend der Kriegszeit bekannte Peterelli, einen
Brief aus den Sonderbunskantonen erhalten zu haben, dessen Inhalt
er freilich als banal bezeichnete. Zudem gestand er, Landammann
A. Arpagaus, Disentis (dem Hauptbeschuldigten), die Beschliisse der
Standeskommission, wonach das katholische Bataillon auf Pikett ge-
stellt wurde, mitgeteilt zu haben.

Die Behauptung, Peterelli habe die Teilnehmer der Konferenz
von Tiefencastel aufgefordert, einem allfilligen Truppenaufgebot der
Militirkommission keine Folge zu leisten, bestitigte sich im Laufe des
Verhors nicht. Peterelli wurde weiter nicht mehr vernommen.

Am 1. August 1848 schickte er dem Verhorrichter als Beleg sei-
ner Rechtschaffenheit einen Brief, der darlegt, dass er zu jenen katholi-
schen Grossriten gehort hatte, die den Bischof im Herbst 1847 ersuch-
ten, die Geistlichkeit anzuweisen, in Predigten und offentlichen Vor-
tragen nicht zu provozieren.*® Item. Am 29. August sprach der obrig-
keitliche Ausschuss den aufgezihlten Handlungen jeglichen
strafbaren Charakter ab - eine Entscheidung, der sich am 2. Novem-
ber auch das kantonale Oberappellationsgericht anschloss. (Beinahe




Tura Peterelli

68

N L Do ] A g KAl 5
‘ ‘*/ 7 // Z ,m/
: ///// ii///f

Z_.«/

Sk ////J/M/y//m:/fy,
B /& }%uﬂ,/ 5

. ,J//// .;‘ﬁ,
C /,/-4/;,~»~.‘1-/\/j ///// et
Hiziad 50 v ././_’ ////// £ /"-(/
: AT S /_//_.f/ Ao
/y s [ LD, et //,_/
4/,;//f/ &

O un.
/.f 7 ;:- HP I m////w/y

F, ,,:;/ W%J.,_‘/
. . GAE
~ . Bl
2 // = /4/}/‘?///

s '///( //ﬁiy/,,zj__/%
w o /z//)/%/

P Y
Aty sy e T e, o

x /«-./%/7 w(,.//.‘./.\jgjf/
o AR N
AT .////{///J

r /Wﬁ,éfz/”‘“[,/j?/

e P L

//“)/ j(//[/«/:j// (9; %:;

\Ey Al s
" /L[’ om //M/ 2
NP

- Lyt /»“V /f/ ALy

D % /r/.\,/ﬂ-&/u/
/ﬁ// Rl e

mm//%;/ﬁ fc
A /‘i‘ o ‘4{

- //i/ - tf;/“?{/l/
it 5,/»’///~ 79%
il 26 S G
Gl o o AT
z///f/.‘//é- /,;.4@

L

@ty

\

H,s/rJ

ﬁ/&/_}%
W _ rf%‘(@/
_\Qj

.%:,m,/_ﬁ,//f Btlorvg e Ho. —z;/,,—/

XLy 0 P Aoy

/v’}/f /}/-//* 2

pf//u-/&w/ sl G e

LS L ! 5/,4'/

alle des hochverriterischen Komplottes Angeklagten und vom Ober-
appellationsgericht Verurteilten wurden am 7. November vom Gros-
sen Rat begnadigt.)*! Basta.

Es mag aus heutiger Sicht erstaunen, wie milde die Untersuch-
ten behandelt wurden — bewegte sich das Begangene doch jenseits de-
mokratischer Rechtsprinzipien. Ein anderes, hirteres Urteil - das
ebenso denkbar und moglich gewesen wire —, hitte die politisch-richt-
erliche Karriere des 32jihrigen Remigius Peterelli knicken kénnen.
Doch das Gegenteil war der Fall: im Jahr nach dem Sonderbundskrieg
bestitigte thn das Bliindner Parlament als Kantonsrichter, im Jahr dar-
auf sass er wiederholt in der Kantonsregierung und wieder ein Jahr spi-
ter war Peterelli Stinderat. Die wenige Jahrzehnte dauernde Iiberale
Ara im Biindner Parlament, die vor allem von Peterellis Schwager,
Alois Latour, geprigt wurde,*? verhinderte ein kontinuierliches amtie-
ren Peterellis auf nationaler Ebene. Doch die Resultate der 1881 erst-
mals durch das Stimmvolk gewihlten Stinderite zeigen, in welchem
Masse er ein Politiker nach dem Geschmack des Volkes war; mit deut-
lichem Mehr bestand er als erster Biindner Stinderat, der in einer
Volkswahl erkoren wurde.?? In der iiber ein halbes Jahrhundert an-
dauernden politischen Titigkeit Peterellis auf kantonaler und nationa-
ler Ebene, bildete sich eine Konstante deutlich heraus: Foderalismus a
tout prix. Exemplarisch dafiir war seine Haltung bei der Revision der
Bundesverfassung; die liberale Presse karikiert ihn in diesem Zusam-
menhang als Oberhalbsteiner Patrioten, der nicht nur als Schweizer,
sonder sogar als Biindner Foderalist bleibt.** Der einschneidende eu-
ropiische Wirtschaftswandel im 19. Jahrhundert bedingte entspre-

Abb. 2

Protokoll der am
9.Juli 1848 in
Alvaneu gefiihrten
Voruntersuchung
der an unrecht-
maéassigen Hand-
lungen wahrend
des Sonderbun-
des verdachtigen
Personen. Der
Verfasser ist
Gerichtsschreiber
Peter Conradin
Planta.
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chende Strukturen. Neben den zu Beginn des Jahrhunderts angelegten
oder ausgebauten Transitachsen, den Kommerzialstrassen (1820 be-
gann man mit dem Ausbau der Julierroute), musste der geographisch
verzweigte Kanton auch sein internes Strassennetz ausbauen.

Parallel dazu musste aber auch ein Regierungsapparat in Gang
gebracht und Basisarbeit geleistet werden: dazu gehorten die Anhe-
bung der politischen Kultur und dies bedingte die Foérderung der
Volksbildung.

Betrachtet man diesen Zeitabschnitt im Prozess des steten ge-
schichtlichen Wandels und misst den Staatsmann an seinem Beitrag
fiir die Entwicklung dieses Fortschreitens und nicht an seinen Amtern,
so steht der Politiker Remigius Peterelli als grosser Mann des Volkes da
- nicht aber als ein grosser Biindner Staatsmann seiner Zeit.

Seine foderalistische Gesinnung und sein Eintreten fiir die Auf-
rechterhaltung der Autonomie des Bistums haben sein politisches
Handeln weitgehend bestimmt — konform der Meinung seines Man-
datiibertrigers des Kreises Oberhalbstein: einmiitig haben Wihler
und Gewihlte beinahe simtliche Bundes- und Kantonsverfassungen,
beziehungsweise Revisionen samt den vorausgegangenen Entwiirfen
abgelehnt. Peterelli stellt dabei insofern den eigentlichen Volksvertre-
ter dar.

Die Frage nach Hirt und Herde soll hier ausgeklammert bleiben;
es muss aber daran erinnert werden, dass die Giber ein halbes Jahrhun-
dert dauernde politische Dominanz Peterellis in seinem Kreis und Be-
zirk der Entwicklung einer politischen Kultur kaum forderlich war. Po-
litische Parteien im heutigen Sinn bilden und entwickeln sich im
19. Jahrhundert nur ansatzweise. Die Personlichkeit eines Politikers
verkorperte stark des Wihlers politisches Programm; bei dem auf eine
einzelne Person ausgerichteten politischen Standort des Volkes ist lo-
gischerweise dessen Fithrerschaft massgebend; aber das Mass anzule-
gen — unzeitgemdiss, zeitgemdss, iiberzeitgemiss — zeichnet erst den
Massgebenden aus.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die Cadi - kon-
fessionell mit dem Oberhalbstein vergleichbar und geographisch
nicht vorteilhafter als das Oberhalbstein — zur Zeit Peterellis die poli-
tisch progressivste Region Graubiindens war: bedingt durch die politi-
schen Fiihrer und durch das Volk, das diesen entsprechende Mandate
tibertrug. Beim Tod Peterellis, 1892, wurden im ganzen Albulabezirk
die Glocken geldutet — ein Ausdruck der Achtung und Verehrung ge-
geniiber dem Verstorbenen.

Am geschichtlichen Verlauf gemessen bleibt zu fragen, ob der
Politiker Remigius Peterelli dem Blindner, der gewohnt war nur im
Rahmen der Gemeinde zu fithlen, zu denken und zu handeln, das Ge-
bot der Zeit vermittelt hat. Der eingangs erwihnten Schrift des damals
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26jdhrigen Peterells, die in einer
Savogniner Kirchturmkugel auf-
bewahrt wird, wurde am glei-
chen Datum - dem 6. Septem-
ber 1841 — auch ein Schreiben
des damaligen Oberhalbsteiner
Talarztes Josephus Aloisius Biu-
mi beigelegt, in dem es unter an-
derem heisst: «. . . Unser Volk ist
bieder gesunden Verstandes
aber noch unwissend und aber-
gliubisch, jedoch fingt es an zu
dimmern und besonders in un-
serer Gegend hat der Unterricht
der Jugend mit Errichtung eini-
ger Schulhduser schon begon-
nen. Moge das gute Unterneh-
men so fort gedeihen. Hier sind
noch einige Pfarrherren die in
verriicktem Religionseifer dage-
gen donnern. Sie nennen die
Schule unter anderem das Ver-
derben der kiinftigen Genera-
tion. — Urteile du dariiber! . . »%
Dem wird hier nichts beigefiigt.
Ubrigens: Um Fortschritt und
Aufklirung hat sich Johann Ant-
on Peterelli, 1779-1854, ver-
dient gemacht; er ist der Ver-
fechter des bereits 1823 errichte-
ten Schulfonds fiir die Dorf-
schule Savognin* und einer
drztlichen Versorgung des Ober-
halbsteins?’ . . . aber das war Re-
migius Peterellis Vater!

Abb. 3:

Alois Latour,
1805-1875. Er
ging in der Politik
andere Wege als
sein Schwager
Peterelli. Latours
Lebensgeschichte
ist iber weite
Strecken die Ge-
schichte von vier
Jahrzehnten libe-
raler Vorherr-
schaft im Blindner
Oberland. Fiir ihn
war nicht die
biindnerische
Selbstherrlichkeit
das Mass der Din-
ge, sondern das
Volk aus seiner
Lethargie aufzu-
rutteln. Seine De-
vise — Strassen
und Schulen - hat
auch sein Lebens-
werk gestaltet.

Abb. 4:

1892 stirbt Stan-
derat Remigius
Peterelli wahrend
der Wintersession
in Bern.




Aus den Sonderbundstagen: Remigius Peterelli (1815-1892) [a

e Kantonale Volksabstimmung, 11 5 p, 10. Juli 1814, Staatsarchiv Graubitinden. Anmerkungen
2 Biindner Monatsblatt, Jahrgang 1936, S. 325-331.
3 Abschnitt in: Genealogie der Familie Peterelli, zusammengestellt von Carl Pete-

relli, 1915.

4 Kantonale Volksabstimmung, 11 5 p, 11. Juli 1840, Staatsarchiv Graubiinden.
5 Beringer, U.: Geschichte des Zofingervereins, Basel 1895, Bd. I, S. 420.
6 Kantonale Volksabstimmung, 11 5 p, 30. November 1853, Staatsarchiv Grau-
blinden.
7 Bucher, E.: Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Ziirich 1966, S. 41ff.
8 Bucher, E.: Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Zirich 1966, S. 228ff.
? Grossratsprotokoll 16., 17. 6. 1847.
10 Freier Ritier 8. 10. 1847.
1 Corai-Badraun Barbara, Manuskript von 1898, Kantonsbibliothek Graubiinden.
12 Oberappellationsgericht 1848, III 20 ¢ A, Staatsarchiv Graubiinden.
13 Abgedruckt bei C. Siegwart-Miiller, Der Sieg der Gewalt tiber das Recht, S. 342.
14 Freier Ritier 15. 10. 1847.
15 Churer Zeitung 8. 10. 1847.
16 Grossratsprotokolle 1., 8., 16. 10. 1847.
17 Churer Zeitung 16. 10. 1847.
18 Biindner Zeitung 18. 10. 1847.
19 Grossratsprotokoll 12. 10. 1847.
L Grossratsprotokoll 25. 10. 1847.
21 Bucher, E., Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Ziirich 1966, S. 101.
2 Bucher, E., Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Ziirich 1966, S. 122.
23 Kleinratsprotokoll 26. 10. 1847
% Biindner Zeitung 13. 11. 1847.
25 Protokoll der Standeskommission, 2. 11. 1847.
26 Protokoll der Standeskommission, 3. 11. 1847.
2% Oberappellationsgericht 1848, 111 20 ¢ A, Staatsarchiv Graubiinden.
28 Freier Ritier 5. 11. 1847.
22 Oberappellationsgericht 1848, 111 20 ¢ A, Staatsarchiv Graubiinden
30 Protokoll der Standeskommission 4. 11. 1847.
3 Bucher, E., Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Ziirich 1966, S. 233ff.
32 Bucher, E., Die Geschichte des Sonderbundskrieges, Ziirich 1966, S. 188.
a3 Kleinratsprotokoll 9. 11. 1847.
H Kleinratsprotokoll 12. 11. 1847.
35 Oberappellationsgericht 1848, 111 20 c A, Staatsarchiv Graubiinden.
26 Oberappellationsgericht 1848, 111 20 ¢ A (Verhor mit Dr. Vieli in Ilanz), Staats-
archiv Graubiinden.
37 Valer, M., Der Anteil Graubtindens am Sonderbundskrieg, JHHG 1915, S. 118.
Bk Kleinratsprotokoll 19. 1. 1848.
39 Oberappellationsgericht 1848, 111 20 ¢ A, Staatsarchiv Graubtnden.
40 Oberappellationsgericht 1848, 111 20 ¢ A, den Akten beigelegter Brief, Staatsar-
chiv Graubiinden.
4 Grossratsprotokoll 7. 11. 1848.
42 siehe Collenberg, Adolf, Die de Latour von Brigels in der Biindner Politik des
19. Jahrhunderts, Bern 1982.
& Biindner Tagblatt 11. 3. 1881.
44 Der Volksmann, 28. Oktober 1983.

45 Abschrift in: Genealogie der Familie Peterelli, zusammengestellt von Carl Pete-
relli 1915.
46 Tabellarische Darstellung des Zustandes simtlicher Gemeindeschulen im Kan-

ton Graubiinden vom Jahr 1839 auf 1840, Chur 1841.
4 Schmid, Rudolf, Die Medizin im Oberhalbstein bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts, Aarau 1978, S. 26.

Tura Peterelli, av. Granges-Paccot 2, 1700 Fribourg Adresse des Autors




	Aus den Sonderbundstagen : Remigius Peterelli (1815-1892) : ein volkstümlicher Politiker im Spannungsfeld der Moderne

